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Sachverhalt:

Das Niedersächsische Ministerium für Sport und Inneres hat die Haushaltssatzung der 
Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2014 genehmigt. 

Das Ministerium würdigt ausdrücklich die positive Entwicklung der städtischen Finanzen und 
die unternommenen Anstrengungen. Es verbindet mit der Genehmigung jedoch die 
Bedingung über den Haushaltsplan hinaus Liquidität in Höhe von 270.000 € zu 
erwirtschaften, um finanzielle Spielräume für die weitere Entwicklung zu schaffen. Erklärtes 
Ziel der Kommunalaufsicht ist hierbei eine Stärkung der städtischen Liquidität zur weiteren 
nachhaltigen Entschuldung.

Die Erwirtschaftung dieser zusätzlichen liquiden Mittel soll durch steuernde Maßnahmen 
erfolgen, aus denen Minderauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen resultieren oder auch 
durch den Verzicht der Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen.

Die Hansestadt hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 auf die Inanspruchnahme einer 
Kreditermächtigung des Jahres 2012 in Höhe von 1.613.500 € verzichtet und erwirtschaftet 
damit bereits einen Anteil an liquiden Mittel durch Minderauszahlungen bei Tilgung und 
Zinsen in Höhe von rd. 100.000 €. Der Verzicht auf diese anteilige Kreditermächtigung 
konnte durch die Einsparung bei den unten genannten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 
rd. 2,2 Mio. € erreicht werden.
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Investition Beschreibung Eingesparte
Ermächtigung

Anteilige
Kreditfinanzierung

01-111-012 Grundvermögen 324.000,00 324.000,00
01-111-010 Verwaltungsgebäude 30.023,00 30.000,00
01-218-002 Sporthallen Kaltenmoor 30.000,00 15.000,00
01-221-003 Bauprogramm Förderschulen 195.000,00 95.000,00
01-243-002 Investitionsprogramm Schulen 100.000,00 75.000,00
01-244-001 Kreisschulbaukasse 73.251,00 73.000,00
01-365-050 Kita- und Krippeninvestitionen 170.000,00 116.000,00
01-367-001 Jugendhilfeverbund Altenbrückertor 20.000,00 20.000,00
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor 54.720,00 18.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel 304.474,93 101.000,00
01-523-006 Klosterhof 24.944,00 24.000,00
01-541-028 Reichenbachbrücke 687.850,00 687.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld 335.704,75 215.700,00
01-541-074 Zuwegung Bild.- u. Kulturzentrum 50.000,00 50.000,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str. 110.370,00 21.800,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze 49.000,00 49.000,00
01-571-001 Zuschuss EU-Förderprogramm 23.000,00 23.000,00
  2.258.337,68 1.613.500,00

Zur Erzielung der verbleibenden Mittel in Höhe von 170.000 € werden weitere Maßnahmen 
ergriffen werden, deren monetäre Wirkungen im Laufe des Jahres 2014 eintreten sollen. 
Über die konkreten Maßnahmen und deren Umfang ist das Ministerium in Kenntnis zu 
setzen. 

Der Fachbereich Finanzen wird zur Erfüllung der Bedingung ziel- und wirkungsorientiert 
Gespräche mit den Bereichen führen, geplante Projekte hinterfragen und liquiditätsstärkende 
Möglichkeiten untersuchen.

Es wird beispielsweise in den folgenden Bereichen angestrebt, das noch zu erfüllende 
Liquiditätsvolumen von 170.000 € zu erwirtschaften:

 Einsparungen bei Zins- und Tilgungsleistungen durch aktive Maßnahmen im 
Schuldenmanagement und Ausnutzen des aktuellen Zinstiefs

 Klärung möglicher zusätzlicher Veräußerungen von Grundstücken

 Erwartete Mehreinzahlungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer 
durch positive wirtschaftliche Gesamtentwicklung (aktuelle Prognose + 100.000 €)

Der Rat wird über die konkret ergriffenen Maßnahmen und die haushalterischen 
Auswirkungen in Kenntnis gesetzt.
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Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden durch den Rat zur Kenntnis genommen. Der 
Fachbereich Finanzen wird beauftragt, über die bisherigen Einsparanstrengungen hinaus 
haushaltswirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Nebenbestimmung des Ministeriums 
zu erfüllen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 25 EUR

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:  
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Beratungsergebnis:

Sitzung
am

TOP Ein-
stimmig

Mit
Stimmen-Mehrheit

Ja / Nein / 
Enthaltungen

lt. Be-
schluss-

vorschlag

abweichende(r) Empf 
/Beschluss

Unterschr. 
des 

Protokollf.

1

2

3

4

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
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